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4. Die behauptete Verletzung des Eigentumsrechtes hat sohin nicht 
stattgefunden. 

Auch eine andere Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 

5. Die Beschwerde war sohin abzuweisen. 

8196 

ReichsgaragenO (Stmk. }; {} 54 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 2, g 11; 
Bezeichnung gemäß Art. 118 Abs. 2 letzter Satz B-VG fehlt 

Erk. v. 7. Dezember 1973, G 22, 43, 62/77 
(vgl. Kundmachung LGBI. 7/1938) 

$ 54 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 2 sowie ] 11 der als steiermärkisches 
Landesgesetz in Geltung stehenden Verordnung über Garagen und Einstellplätze 
vom 13. Feber 1939, DRGBL I, 219, in Österreich eingeführt durch Verordnung 
vom 18. November 1939 DRGBI. I, 2305, GBIÖ 1939/1443, wird als verfassungs- 
widrig aufgehoben. 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1938 in Kraft. 
Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
Der Landeshauptmann von Stefermark ist zur unverzüglichen Kundmachung 

der Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. Beim UwGH ist zu Z. 25, 23/36 ein Verfahren über die Beschwerde 
gegen einen im lnstanzenzug ergangenen Bescheid des Gemeinderates 
der Stadt G anhängig, in welchem unter anderem bezugnehmend auf die 
) ) 54 und 11 Reichsgaragenordnung {RGarO) die Bewilligung zur 
Ausführung eines Wohnhauses und einer Tiefgarage erteilt wurde. Zu 
Z. 302/73 ist bei diesem Gerichtshof ferner eine Säumnisbeschwerde 
gegen den Gemeinderat der Stadt G in einem Verfahren wegen 
Bewilligung der Errichtung von Wohnhäusern, einer Tiefgarage und 
einer Parkpalette anhängig. Schließlich liegt dem VwGH zu Z. 1110/77 
noch eine Beschwerde gegen einen Bescheid des Gemeinderates der 
Stadt G vor, mit dem einer Berufung gegen den im erstgenannten 
Baubewilligungsverfahren ergangenen Bescheid des Stadtsenates keine 
Folge gegeben wurde. 

Der VwGH erachtet g 54 Abs. 1 (lit. a und b) und Abs. 2 sowie $ 11 
der RGarO in diesen Rechtssachen anwenden zu müssen und beantragt 
ihre Aufhebung als verfassungswidrig, weil entgegen dem Gebot des 
Art. 118 Abs. 2 (letzter Satz) B-VG die Bezeichnung der in diesen 
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Vorschriften geregelten Angelegenheiten als solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde trotz Ablaufes des für die Anpassung 
bestehender Regelungen in {) 5 Abs. 3 der B-VG Nov. 1962, BGBI. 205/ 
1962 i. d, F. BGBI. 274/1968 genannten Termines unterblieben sei. 

II. Der Antrag ist zulässig. 
Wie der Vf GH wiederholt ausgesprochen hat, ist die RGarO durch g 2 

Rechts-ÜberleitungsG im Range eines LandesG in die österreichische 
Rechtsordnung übergeleitet worden (Erk. Slg. 2977/1956, 6025/1969). Sie 
ist für die Stmk. auch nicht etwa durch die BauO, LGBI. 149/1968, 
aufgehoben worden, weil deren (t 35 Z. 10 ausdrücklich nur die in fj 1 
Z. 1, 2 und 4 der Einführungsverordnung vom 18. November 1939, 
DRGBI. I, 2305 (GBIÖ 1939/1443) angeführten VO und Ausführungsbe- 
stimmungen außer Kraft gesetzt und somit die RGarO offenbar ohne 
Rücksicht auf ihr Verhältnis zu den Bestimmungen der BauO 
(insbesondere auch in den Vorschriften über die Baubewilligung, {) 54 
RGarO und {) 53 BauO) in Geltung belassen hat (vgl. Erk. Slg. 
7301/1974). 

g 54 RGarO lautet: 
„Genehmigungs pflicht 
(1) Der baupolizeilichen Genehmigung bedarf: 
a) wer Garagen, Schutzdächer für Einstellplätze, bauliche Zubehöranlagen 

oder solche Zubehöranlagen, die die Erdoberfläche verändern, schaffen oder 
verändern will. 

b) wer für Einstellplätze und Garagen Ein- oder Ausfahrten an öffentlichen 
Verkehrsflächen schaffen oder verändern will. 

c) . . . . . 
d) . . . . . 
{2) ln den Fällen des {) 2 Abs. 1 und 2 ist mit der für die bauliche Anlage durch 

die bestehenden Bauvorschriften geforderten baupolizeilichen Genehmigung 
auch Genehmigung für den Einstellplatz und seine Zubehöranlagen einzuholen. " 

{) 11 RGarO enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von 
Einstellplätzen, Garagen und ihre Nebenanlagen in den Baugebieten. 

Der VfGH hat im Hinblick auf den Gegenstand der beim VwGH 
anhängigen Verfahren zu Zweifeln an der Präjudizialität dieser 
Vorschriften für die Entscheidung des VwGH keinen Anlaß. 

III. Die Bedenken des VwGH sind begründet. 
1. Gemäß Art. 118 Abs. 3 Z. 9 B-VG sind der Gemeinde zur 

Besorgung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Angelegen- 
heiten der örtlichen Bau- und Feuerpolizei sowie der örtlichen 
Raumplanung gewährleistet. Dementsprechend sind der Gemeinde nach 
g 41 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt G 1963 die behördlichen 
Aufgaben der örtlichen Baupolizei (Z. 9) der örtlichen Feuerpolizei 
(Z. 10) und der örtlichen Raumplanung (Z. 11) zuzuweisen. Daß in den 
vom VwGH zur Prüfung vorgelegten Bestimmungen der RGar0 
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Angelegenheiten dieser Art geregelt werden, bedarf keiner weiteren 
Begründung. 

Nach Art. 118 Abs. 2 letzter Satz B-VG haben die Gesetze die zum 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehörigen Angelegenheiten 
ausdrücklich als solche zu bezeichnen. Diese Bezeichnung muß sich auf 
den Inhalt konkreter gesetzlicher Regelungen beziehen und obliegt dem 
für die jeweilige Materie zuständigen Gesetzgeber (Erk. Slg. 5409 und 
5415/1966). Ihr Unterbleiben hat auf vor dem 31. Dezember 1965 in Kraft 
getretenen Gesetze zwar nicht die Wirkung, daß sie insoweit nicht 
(mehr) im eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen wären, macht aber die 
betreffende Regelung verfassungswidrig (Erk. Slg. 6196/1970). 

2. Die für die in Prüfung stehenden Bestimmungen der RGarO 
erforderliche ausdrückliche Bezeichnung als in den Wirkungsbereich 
der Gemeinde fallende Angelegenheiten ist unterblieben. Auch g 72 der 
BauO weist nur die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten der 
Gemeinde jenem Bereich zu und erfaßt die genannten Vorschriften der 
RGarO nicht. Diese sind daher antragsgemäß als verfassungswidrig 
aufzuheben. 
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VO der Stadtgemeinde Gleisdorf betreffend Gebühren für die 
Beseitigung von Tierkadavern„keine Gebühren i. S. des () 14 
Abs. 3 lit. a FAG 1933, weil keine für Zwecke der öffentlichen 

Verwaltung betriebene Gemeindeeinrichtung 

Erk. v. 3. Dezember 1937, V 28/73 
(vgl. Kundmachung LGBl. 12/1978) 

Die Verordnung des Gemeinderates der Stadt Gleisdorf vom 4. Juli 1975 
(kundgemacht durch Anschlag an der Amtstafel des Stadtamtes Gleisdorf vom 
3. Juli 1975 bis 5. August 1975), betreffend die Anlastung von Gebühren für die 
Beseitigung von Tierkadavern, wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai 1978 in Kraft. 
Die Steiermärkische Landesregierung ist zur unverzüglichen Kundmachung 

der Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Beim VwGH ist unter Z. 2581/76 das Verfahren über eine 
Beschwerde gegen den Bescheid der Stmk. LReg. vom 1. Oktober 1976 
anhängig. Dieser Beschwerde liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 


